
Entgelte für die Abrechnung 

gegenüber Anschlussnutzern ohne direkte 

Bilanzkreiszuordnung 

 

 

Strom - Preisblatt für das Kalenderjahr: 2024 

Unberechtigte Energieentnahmen:  

Sofern Letztverbraucher außerhalb der Niederspannung versorgt werden und die Energieentnahmen 

keinem gültigen Bilanzkreis zugeordnet werden konnten (unberechtigte Entnahmen), werden diese 

Entnahmen wie folgt bepreist und abgerechnet. 

 

Der Preis setzt sich zusammen aus 

 

• den Kosten einer kurzfristigen Beschaffung der Energiemengen über Börsenprodukte sowie 

Beschaffungsnebenkosten zuzüglich eines Aufschlags von 10% und 

• den für die Belieferung anfallenden Kosten für Netzentgelte und staatlich veranlassten 

Preisbestandteilen. 

 

Die vorgenannten Preise sind für alle Verbrauchsstufen gültig. 

Zuzüglich zu den Nettobeträgen wird Stromsteuer, sowie die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen 

Höhe, zurzeit 19% berechnet. 

Bei der Berechnung der Bruttopreise können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Maßgeblich sind die 

Nettopreise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Januar 2024  


